
eigentums herangezogen werden, doch ist dieser Weg zu 
aufwendig, wenn es sich nur um das Verlegen einer Gas
leitung handelt.
Errichtet ein Betrieb als Abnehmer eine Energiefortlei
tungsanlage mit der vertraglich zugesicherten Maßgabe, 
daß der Energieversorgungsbetrieb diese ihm zu einem spä
teren Zeitpunkt abkauft, dann nimmt er eine dem Energie
versorgungsbetrieb obliegende Aufgabe wahr. Von der In
betriebnahme der Anschlußanlage an bis zu ihrem Kauf 
durch den Energieversorgungsbetrieb hat der Abnehmer 
dem Energieversorgungsbetrieb die Anschlußanlage unent
geltlich zur Nutzung zu überlassen; dieser hat sie dafür un
entgeltlich instand zu halten (§ 7 Abs. 4 ELW). Der Energie
versorgungsbetrieb kann auch in einem solchen Fall die 
ihm nach der Energieverordnung zustehenden Rechte aus
üben.
Die Energieverordnung unterscheidet ebenfalls zwischen 
dauernder und vorübergehender Mitbenutzung. Dauernde 
Mitbenutzung ist das Vorhandensein einer Energiefort
leitungsanlage; vorübergehende Mitbenutzung stellen sämt
liche Maßnahmen dar, die erforderlich sind, um die Errich
tung, Änderung, Instandhaltung und Beseitigung von 
Energiefortleitungsanlagen vorzubereiten oder durchzufüh
ren (§ 2 Abs. 1 der 5. DB zur Energieverordnung — Grund
stücksbenutzung — vom 10. September 1976 [GBl. I S. 461]). 
Die dauernde Mitbenutzung ist mit dem Rechtsträger oder 
Eigentümer des Grundstücks, die vorübergehende Mitbe
nutzung ist mit dem Nutzungsberechtigten zu vereinbaren 
(§ 28 Abs. 2 EnVO). Kommt eine Vereinbarung über eine 
dauernde oder vorübergehende Mitbenutzung nicht zu
stande, kann der Energieversorgungsbetrieb beim zustän
digen Rat des Kreises eine Entscheidung über die Begrün
dung des Mitbenutzungsrechts erwirken (§ 29 Abs. 1 EnVO). 
Das Mitbenutzungsrecht verpflichtet den jeweiligen Eigen
tümer bzw. Rechtsträger des Grundstücks und den jewei
ligen Nutzungsberechtigten. Es gilt auch für einen etwaigen 
Rechtsnachfolger des Energieversorgungsbetriebes (§ 28 
Abs. 4 EnVO).

Aus dem Gesagten folgt:
Errichtet der Abnehmer eine Anschlußanlage, die der Ener
gieversorgungsbetrieb später kaufen wird, so kann der 
Abnehmer die erforderliche dauernde und vorübergehende 
Mitbenutzung von Grundstücken nach zivilrechtlichen 
Grundsätzen vereinbaren. In die Vereinbarung ist zur Ver
meidung eines gesonderten Überleitungsvertrags im Zu
sammenhang mit dem Kauf der Energiefortleitungsanlage 
durch den Energieversorgungsbetrieb aufzunehmen, daß 
das Mitbenutzungsrecht mit dem Kauf der Anschlußanlage 
auf den Energieversorgungsbetrieb oder dessen Rechts
nachfolger übergeht und für den jeweiligen Eigentümer 
bzw. Rechtsträger des Grundstücks und den jeweiligen Nut
zungsberechtigten gilt.
Stößt der Abnehmer bei seinen Verhandlungen mit den 
Rechtsträgern bzw. Eigentümern von Grundstücken auf 
Widerstand, sind die einschlägigen energierechtlichen Vor
schriften anzuwenden. Widersetzt sich nur ein Nutzungs
berechtigter der Mitbenutzung eines Grundstücks, kann 
entweder eine Entscheidung des Kreisgerichts herbeigeführt 
oder gleichfalls nach energierechtlichen Bestimmungen 
verfahren werden.
In der Mehrzahl der Fälle wird ein Hinweis des Abneh
mers an seine Verhandlungspartner genügen, daß, sollten 
sie auf die angestrebte zivilrechtliche Vereinbarung nicht 
eingehen, sein Mitbenutzungsrecht nach energierechtlichen 
Grundsätzen durchsetzbar ist. Kommt es dennoch zu keiner 
Einigung, kann der Energieversorgungsbetrieb entweder 
den Abnehmer ermächtigen, in seinem Namen zu handeln, 
oder er übernimmt es selbst, die weiteren Verhandlungen 
mit dem Rechtsträger bzw. Eigentümer und dem Nutzungs
berechtigten zu führen. Muß der Rat des Kreises angerufen 
werden, kann dies nur durch den Energieversorgungs
betrieb geschehen.

Dt. GÖTZ GENEST,
Justitiar im VEB Energiekombinat West,
Energieversorgung Leipzig

Informationen
Am 7. und 8. Mai 1977 fand in Berlin die 5. Zentraldelegier
tenkonferenz der Gewerkschaft der Mitarbeiter der Staats
organe und der Kommunalwirtschaft statt.
Der Rechenschaftsbericht — vorgetragen vom amt. Vorsit
zenden Wolfgang Alster — enthielt eine beeindruckende 
Bilanz der Arbeit in den zurückliegenden fünf Jahren, be
zogen sowohl auf die in allen Bereichen erzielten Arbeits
ergebnisse als auch auf die Verbesserungen der Arbeits
und Lebensbedingungen speziell in Auswirkung sozial
politischer Maßnahmen.
Eine wesentliche Aussage traf der Bericht zur Verantwor
tung dieser Gewerkschaft bei der Entwicklung vielfacher 
Initiativen seiner Mitglieder im Prozeß der weiteren Ent
wicklung der politischen Organisation des Sozialismus in 
der DDR. Über 60 000 Vorschläge wurden in den Wahlver
sammlungen unterbreitet. Sie zielten vor allem auch dar
auf ab, die sozialistische Demokratie weiter zu entfalten 
und zu vervollkommnen.
Bedeutenden Raum nahm die Würdigung der auf stete 
Qualifizierung und Festigung des Vertrauensverhältnisses 
zwischen Staat und Bürger gerichteten Leitungstätigkeit in 
den Staats- und Justizorganen ein. Im Bericht wie auch in 
der Diskussion wurde die wachsende Rolle des Rechts auf 
vielfache Weise nachgewiesen.
Der Kampf um die Festigung der sozialistischen Gesetz
lichkeit als gesamtgesellschaftliches Anliegen wurde an 
der Massenbewegung für vorbildliche Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit dargestellt. In ihrem Diskussionsbeitrag 
verdeutlichte Ruth Sorge, Mitglied des Zentralvorstandes,

wie es die Justizorgane im Bezirk Cottbus verstehen, in 
enger Zusammenarbeit mit den Volksvertretungen und 
deren Organen auf langfristige Aufgabenstellungen in die
ser Richtung hinzuwirken.
Auch Siegfried Böhm, Minister der Finanzen, der die Grüße 
des Ministerrates überbrachte und den Gewerkschaftsmit
gliedern Dank für ihre initiativreiche Arbeit aussprach, 
orientierte im Zusammenhang mit der weiteren Entwick
lung volksverbundener Tätigkeit auf die Gewährleistung 
von Ordnung und Sicherheit als einen wesentlichen Fak
tor, um die Beschlüsse des IX. Parteitages in hoher Quali
tät und Effektivität zu erfüllen.
In Diskussionsbeiträgen aus dem Bereich der Kommunal
wirtschaft wurden vielfältige Aspekte zur Anwendung des 
Zivilrechts deutlich. Wolfgang Bein, Stellvertreter des Mi
nisters für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittel
industrie, berichtete über verallgemeinerungswerte Erfah
rungen der Dienstleistungsbetriebe in der Zusammenarbeit 
mit dem Industrievertrieb für Rundfunk und Fernsehen 
zur schnellen Durchführung von Reparaturleistungen für 
die Bürger im Bezirk Halle. Auf den Zusammenhang zwi
schen hoher Ordnung und Sicherheit in den Betrieben der 
Textilreinigung und der Vermeidung von Kundenrekla
mationen wies Dr. Wagenführ, BGL-Vorsitzender im Amt 
für Standardisierung, Meßwesen und Warenprüfung, hin. 
Karin Kelterborn, VEB Kommunale Wohnungsverwaltung 
Berlin-Pankow, vermittelte Erfahrungen aus dem Zusam
menwirken der KWV mit den Mietermitverwaltungen und 
Hausgemeinschaftsleitungen: sie forderte die Aktualisie-
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